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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 2/2023 

Beschluss 

der Bundeskommission  

am 15. Juni 2023 in Frankfurt a.M.  

 

 

 

Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz 

Änderungen in den Anlagen 1, 21a, 30, 31, 32 und 33 zu den AVR  

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
 

I. Die Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 

1.  In Absatz c des Abschnitts Ia der Anlage 1 zu den AVR werden die Wörter „Be-
schäftigungsverbote nach § 3 MuSchG“ durch die Wörter „Beschäftigungsver-
bote nach dem Mutterschutzgesetz“ ersetzt.  

 
2.  In Satz 3 Nr. 2 des Absatzes e des Abschnitts XIV der Anlage 1 zu den AVR 

werden die Wörter „Beschäftigungsverbote nach § 3 MuSchG“ durch die Wörter 
„Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz“ ersetzt.  

 
 

II. Die Anlage 21a zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 
1. In § 5 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a) der Anlage 21a zu den AVR werden die Wör-

ter „Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz“ durch die Wörter „Zeiten von 
Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz“ ersetzt.  

 
2. In § 6 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a) der Anlage 21a zu den AVR werden die 

Wörter „§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG“ durch die Wörter „nach dem Mutter-
schutzgesetz“ ersetzt.  

 
 

III. Die Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 
1. § 15 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a) der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt ge-

fasst:  
 
„a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,“ 
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IV. Die Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 

1. § 14 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a) der Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,“ 

 
2. In § 16 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b) der Anlage 31 zu den AVR 

werden die Wörter „§ 3 MuSchG“ durch die Wörter „dem Mutterschutzgesetz 
ersetzt.  

 
 

V. Die Anlage 32 zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 

1. § 14 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a) der Anlage 32 zu den AVR wir wie folgt gefasst:  
 

„a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,“ 
 

2. In § 16 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b) der Anlage 32 zu den AVR 
werden die Wörter „§ 3 MuSchG“ durch die Wörter „dem Mutterschutzgesetz“ 
ersetzt.  
 

 

VI. Die Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert:  
 

1. § 13 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe a) der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,“ 
 

2.   In § 15 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe b) der Anlage 33 zu den AVR werden die  
 Wörter „§ 3 MuSchG“ durch die Wörter „dem Mutterschutzgesetz“ ersetzt.  

 
 

VII. Inkrafttreten  
 
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 
Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) wurde neu gefasst und ist zum 1. Januar 2018 in Kraft getre-
ten. Die Änderungen wurden in den Vorschriften der AVR, die auf das Beschäftigungsverbot und 
die Mutterschutzfristen im MuSchG verweisen, nicht vollständig nachvollzogen. Sie verweisen 
noch auf die früheren Regelungen zu den Beschäftigungsverboten und den Schutzfristen des 
Mutterschutzgesetzes oder nur auf das Beschäftigungsverbot nach § 3 MuSchG.  
 
Beschäftigungsverbote im Sinne des MuSchG ergeben sich aus: 

- den Schutzfristen vor und nach der Entbindung § 3 MuSchG, 
- dem Verbot der Mehrarbeit § 4 MuSchG, 
- dem Verbot der Nachtarbeit § 5 MuSchG, 
- dem Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit § 6 MuSchG, 
- dem Verbot von Tätigkeiten ohne erforderliche Schutzmaßnahmen § 10 Abs. 3 MuSchG, 
- dem ärztlichen Beschäftigungsverbot § 16 MuSchG und 
- den Schutzmaßnahmen der Aufsichtsbehörde § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 MuSchG. 

 
Mit den Änderungen in den AVR werden sowohl personenbedingte und arbeitsplatzbedingte Be-
schäftigungsverbote als auch die Beschäftigungsverbote innerhalb der in § 3 MuSchG genannten 
Schutzfristen bei der Berechnung der Jahressonderzahlung bzw. der Weihnachtszuwendung 
und der Stufenlaufzeit berücksichtigt. Alle Beschäftigungsverbote nach dem MuSchG verfolgen 
den gleichen Normzweck – Gesundheitsschutz von Mutter und Kind angesichts unverantwortba-
rer Gefährdung durch für schwangere Mitarbeiterinnen konkret ungeeignete, körperliche schwere 
oder sonst gefährdende Erwerbsarbeit. Gleichzeitig soll die Vereinbarkeit von Mutterschaft und 
Beruf gefördert und negative berufliche Entwicklungen aufgrund der Schwangerschaft vermieden 
werden.  
 
Daher besteht kein Grund zwischen den einzelnen Beschäftigungsverboten und den Mutter-
schutzfristen des MuSchG in den AVR weiterhin zu differenzieren.   
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 
4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbe-
standteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 
im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
 
 
Frankfurt a.M., den 15. Juni 2023 
 

 
 

gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 
* * * 


